
4. Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der Aufsichtsrat der Deutsche Konsum REIT-AG hat 

im Geschäftsjahr 2020/2021 die ihm nach Gesetz, 

Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Auf-

gaben ordnungsgemäß wahrgenommen.

Zusammenarbeit von Aufsichtsrat und Vorstand

Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei der Führung 

des Unternehmens fortlaufend überwacht und be-

ratend begleitet. In alle Entscheidungen von grund-

legender Bedeutung für das Unternehmen war der 

Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden. Der Vorstand 

ist seinen Informationspflichten nachgekommen und 

hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und um-

fassend sowohl schriftlich als auch mündlich über 

die Unternehmensplanung, den Gang der Geschäfte, 

die strategische Weiterentwicklung sowie die aktuelle 

Lage der Gesellschaft und die aktuellen Vermietungs-

stände unterrichtet.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats wurde zudem auch 

außerhalb von Aufsichtsratssitzungen regelmäßig 

vom Vorstand über aktuelle Entwicklungen der Ge-

schäftslage und wesentliche Geschäftsvorfälle infor-

miert. Außerdem hat der Aufsichtsrats vor sitzende mit 

dem Vorstand regelmäßig Kontakt gehalten und mit 

ihm Fragen der Strategie, der Planung, der Geschäfts-

entwicklung, der Risikolage und des Risikomanage-

ments sowie der Compliance des Unternehmens 

 beraten.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats hatten stets aus-

reichend Gelegenheit, sich mit den Beschlussvor-

schlägen des Vorstands kritisch auseinanderzusetzen 

und eigene Anregungen einzubringen. Insbesondere 

haben die Mitglieder des Aufsichtsrats alle für das 

 Unternehmen bedeutsamen Geschäftsvorgänge auf 

Basis schriftlicher und mündlicher Vorstandsberichte 

intensiv erörtert und auf Plausibilität überprüft. 

Mehrfach hat sich der Aufsichtsrat ausführlich mit 

der Risikosituation des Unternehmens, der Liquidi-

tätsplanung und der Eigenkapitalsituation auseinan-

dergesetzt. Darüber hinaus hat der Vorstand dem 

 Aufsichtsrat in der bilanzfeststellenden Sitzung auch 

über die Rentabilität der Gesellschaft, und hierbei 

 insbesondere über die Rentabilität des Eigenkapitals, 

berichtet. Zu einzelnen Geschäftsvorgängen hat der 

Aufsichtsrat seine Zustimmung erteilt, soweit dies 

nach Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung für 

den Vorstand erforderlich war.

Die Gesellschaft unterstützt die Mitglieder des 

 Aufsichtsrats bei ihrer Amtseinführung sowie den 

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen angemessen. 

 Allen Aufsichtsratsmitgliedern wird hierbei der 

 Zugang zu Fachliteratur ermöglicht und ihnen 

 werden die Kosten für die Teilnahme an Seminaren 

und Webinaren, deren Themen für die Arbeit des 

 Aufsichtsrats relevant sind, erstattet.

Sitzungsteilnahme der Aufsichtsräte

Insgesamt fanden im Berichtszeitraum vier Sitzungen 

des Aufsichtsrats statt, von denen auf Grund der be-

sonderen pandemiebedingten Umstände alle als virtu-

elle Sitzungen (online mit Bild- und Tonübertragung) 

abgehalten wurden. Sofern erforderlich, wurden Be-

schlüsse auch im schriftlichen Verfahren gefasst. Ge-
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nehmigungen von Beschlussvorlagen des Vorstands 

erfolgten nach Prüfung umfangreicher Unterlagen 

sowie intensiver Erörterung mit dem Vorstand. Aus-

schüsse des Aufsichtsrats bestanden im Berichtszeit-

raum nicht. Der Aufsichtsrat tagt bei Bedarf auch 

ohne den Vorstand.

Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsrats-

mitgliedern, welche dem Aufsichtsrat unverzüglich 

offengelegt werden müssen, traten nicht auf.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Sitzungsteilnahme der Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 

2020/2021:

Name
16.12.2020

Virtuelle Sitzung

23.3.2021

Virtuelle Sitzung 

18.5.2021

Virtuelle Sitzung

17.8.2021

Virtuelle Sitzung

Hans-Ulrich Sutter x x x x

Achim Betz x x x x

Kristian Schmidt-Garve x x x x

Cathy Bell-Walker x x x x

Johannes C. G. (Hank) Boot x x x x

Nicholas Cournoyer x x x x

.

Schwerpunkte der Beratungen im Aufsichtsrat

Im Vordergrund der Beratungen des Aufsichtsrats 

in den einzelnen Sitzungen standen die folgenden 

Schwerpunktthemen:

In der bilanzfeststellenden Sitzung am 16. Dezember 

2020, an der auch der Abschlussprüfer teilnahm, bil-

ligte der Aufsichtsrat einstimmig den Jahresabschluss 

der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019/2020, 

der damit festgestellt war. Zudem wurde die variable 

Vorstandsvergütung für das Jahr 2019/2020 festge-

stellt sowie beschlossen, das Vergütungssystem für 

den Vorstand im Einklang mit § 87a AktG neu zu 

fassen. Nach dem Beschluss des Aufsichtsrats war das 

neue Vergütungssystem der Hauptversammlung vom 

11. März 2021 zur Beschlussfassung vorgelegt worden. 

Auch die weiteren Punkte der Tagesordnung der 

ordentlichen Hauptversammlung 2021 wurden auf 

dieser Sitzung besprochen. Vorstand und Aufsichtsrat 

berieten außerdem über den aktuellen Stand der An-

kaufspipeline, der Liquiditätsplanung sowie der sons-

tigen wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft.

In seiner Sitzung vom 23. März 2021 beschloss der 

Aufsichtsrat die Festsetzung des von der Hauptver-

sammlung gebilligten Vergütungssystems des Vor-

stands gemäß § 87a Abs. 2 AktG. Im Zuge dessen wur-

de auch die Entsprechenserklärung nach § 161 AktG 

zur Corporate Governance aktualisiert. Der Aufsichts-

rat beriet des Weiteren über die aktuelle wirtschaftli-

che Entwicklung der Gesellschaft und stimmte ein-

stimmig dem Kauf der Immobilie „Spitzkrug Multi 

Center“ in Frankfurt/Oder zu. 

In der Sitzung vom 18. Mai 2021 erläuterte der Auf-

sichtsratsvorsitzende insbesondere die Notwendigkeit 

der Einführung eines Selbstbeurteilungssystems für 

den Aufsichtsrat, um den Anforderungen des Deut-

schen Corporate Governance Kodex (DCGK) zu ent-

sprechen und der Aufsichtsrat beriet über die hierfür 
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geeignetste Form. Zudem erörterten Vorstand und 

Aufsichtsrat den aktuellen Geschäftsverlauf.

In der Sitzung vom 17. August 2021 beriet der Auf-

sichtsrat über die Bildung eines Prüfungsausschusses 

zum 1. Januar 2022. Zudem wurden die aktuelle An-

kaufspipeline, weitere Refinanzierungsthemen sowie 

die Erwartungen bezüglich der Entwicklung der Ge-

schäftsjahresergebnisse besprochen. 

Des Weiteren hat der Aufsichtsrat im gesamten Be-

richtszeitraum das Wachstum der Gesellschaft in 

enger Abstimmung mit dem Vorstand begleitet und 

weitere Beschlüsse im Umlaufverfahren gefasst, 

welche unter anderem die Entscheidung auf Grund 

der Pandemielage im Jahr 2021 eine virtuelle Haupt-

versammlung stattfinden zu lassen, die Beschluss-

gegenstände der Tagesordnung der ordentlichen 

Haupt versammlung vom 11. März 2021 sowie die 

Verabschiedung der Entsprechenserklärung zur 

Corporate Governance 2021 betrafen.

Alle Mitglieder des Aufsichtsrats verfügen über Sach-

verstand und Erfahrungen auf dem Gebiet der Ab-

schlussprüfung und in der Anwendung von Rech-

nungslegungsgrundsätzen. Sie sind darüber hinaus 

mit dem Immobiliensektor vertraut. Der erste stell-

vertretende Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Achim 

Betz, erfüllt alle Maßgaben gemäß § 100 Abs. 5 AktG 

auf dem Gebiet der Abschlussprüfung. Der Aufsichts-

ratsvorsitzende, Herr Hans-Ulrich Sutter, erfüllt alle 

Maßgaben gemäß § 100 Abs. 5 AktG auf dem Gebiet 

der Rechnungslegung.

Corporate Governance und Entsprechenserklärung

Über die Corporate Governance bei der Deutsche 

Konsum REIT-AG berichtet der Vorstand zugleich 

auch für den Aufsichtsrat in der Erklärung zur 

Unternehmensführung auf der Website des Unter-

nehmens unter https://www.deutsche-konsum.de/ 

im Bereich Investor Relations/Corporate Governance 

sowie im Geschäftsbericht 2020/2021. Vorstand 

und Aufsichtsrat haben die Empfehlungen und 

Anregungen des DCGK wiederholt erörtert und am 

13. September 2021 eine Entsprechenserklärung nach 

§ 161 AktG abgegeben. Darüber hinaus war vorab die 

Entsprechenserklärung vom 15. September 2020 am 

23. März 2021 aktualisiert worden.

Jahresabschlussprüfung

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss der 

Deutsche Konsum REIT-AG zum 30. September 2021 

nebst dem Lagebericht der Gesellschaft wurden von 

dem durch die ordentliche Hauptversammlung am 

11. März 2021 bestellten und vom Aufsichtsrat be-

auftragten Abschlussprüfer, DOMUS AG Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft, 

 Berlin, geprüft und mit einem uneingeschränkten 

 Bestätigungsvermerk versehen.

Der Jahresabschluss der Deutsche Konsum REIT-AG 

und der Lagebericht der Gesellschaft sowie die Prü-

fungsberichte des Abschlussprüfers wurden allen 

 Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig zur Verfügung 

 gestellt. Der Abschlussprüfer hat an der bilanzfeststel-

lenden Aufsichtsratssitzung vom 13. Dezember 2021 

teilgenommen und in dieser über die wesentlichen 

Ergebnisse seiner Prüfung berichtet. Hierzu gehörten 

auch seine Ausführungen zum internen Kontroll-

system und zum Risikomanagement bezogen auf den 

Rechnungslegungsprozess. Darüber hinaus stand er 

den Aufsichtsratsmitgliedern für ergänzende Fragen 

und Auskünfte zur Verfügung. Dem Ergebnis der 

 Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts 

der Gesellschaft hat der Aufsichtsrat nach eingehen-

der Erörterung zugestimmt.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den 

 Lagebericht der Gesellschaft, den Vorschlag für die 

Verwendung des Bilanzgewinns sowie die Prüfungs-

berichte des Abschlussprüfers sorgfältig geprüft. Es 

haben sich keine Einwendungen ergeben. Der Auf-

sichtsrat hat daraufhin den vom Vorstand aufgestell-

ten Jahresabschluss zum 30. September 2021 gebilligt. 

Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Dem Vor-

schlag des Vorstands zur Gewinnverwendung hat 

sich der Aufsichtsrat nach eigener Prüfung sowie 

 unter  Berücksichtigung der Ergebnisentwicklung, 

der Finanz lage und den Voraussetzungen des REIT-

Ge setzes  angeschlossen. Gemeinsam mit dem Vor-

stand schlägt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung 

vor, für das Geschäftsjahr 2020/2021 eine Dividende 

von EUR 0,40 je Aktie auszuschütten. Dies entspricht 

 einer Ausschüttung von 100 % des handelsrechtlichen 

Jahresüberschusses von TEUR 14.060.
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Prüfung des Berichts des Vorstands über Beziehungen 

zu verbundenen Unternehmen (Abhängigkeitsbericht)

Der Vorstand hat für den Zeitraum der Beherrschung 

gemäß § 312 AktG einen Bericht über Beziehungen 

zu verbundenen Unternehmen erstellt und dem 

 Aufsichtsrat rechtzeitig vorgelegt. Der Bericht des 

 Vorstands über die Beziehungen zu verbundenen 

 Unternehmen war Gegenstand der Prüfung durch 

den Abschlussprüfer. Dieser hat über das Ergebnis 

 seiner Prüfung folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung 

bestätigen wir, dass

1.  die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind,

2.  bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften

die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen

hoch war.“

Auch der Prüfungsbericht lag dem Aufsichtsrat 

 rechtzeitig vor. Der Aufsichtsrat hat sowohl den 

 Abhängigkeitsbericht des Vorstands, als auch den 

 Prüfungsbericht des Abschlussprüfers geprüft und 

der Abschlussprüfer hat an der Verhandlung des 

 Aufsichtsrats über den Abhängigkeitsbericht teil-

genommen und zu den wesentlichen Ergebnissen 

 seiner  Prüfung berichtet. Nach dem abschließenden 

Ergebnis der Prüfung durch den Aufsichtsrat stimmt 

der Aufsichtsrat dem Abhängigkeitsbericht des Vor-

stands und dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers 

zu und erhebt gegen die im Abhängigkeitsbericht 

 ent haltene Schlusserklärung des Vorstands keine 

 Einwendungen.

Hans-Ulrich Sutter

Aufsichtsratsvorsitzender
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Personelle Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat

Im Vorstand und im Aufsichtsrat gab es im Berichts-

zeitraum keine personellen Veränderungen. 

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und den Mitar-

beitern für ihr Engagement und ihren Einsatz im Ge-

schäftsjahr 2020/2021.

Potsdam, im Dezember 2021

Für den Aufsichtsrat
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